
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Auf diese Anfrage geschah nichts und es erfolgte eine Sachstandsanfrage. 
Der Eingang wurde aus Bonn bestätigt!?! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erst kam nichts und dann gleich zwei verschiedene Antworten aus Bonn und Berlin, mit 
gegenläufigen Inhalt!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Von: BuergerserviceBMI@bmi.bund.de 
Gesendet: Dienstag, 5. Juli 2005 09:07 
An: WasseristLeben@compuserve.de 
Betreff: 050705 Patzlaff - Sachstandsfrage bzgl. Staatsangehörigkeit A1 
 
Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung 
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet 
 
Sehr geehrter Herr Patzlaff, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 24. Juni 2005, in der Sie Fragen zu Ihrer 
Staatsangehörigkeit stellen. 
 
Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegte deutsche 
Staatsangehörigkeit, die durch das Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) näher geregelt wird, hat 
sich durch dessen kürzlich erfolgte Änderung nicht geändert. Mit der von Ihnen 
angesprochenen Gesetzesänderung sind u.a. seit langem gegenstandslose bzw. überholte 
Begriffe aus der Entstehungszeit dieses Gesetzes gestrichen bzw. sprachlich angepasst 
worden. Informationen zu Ihrer Staatsangehörigkeit können Sie bei dem für Ihren Wohnsitz 
zuständigen Bezirksamt von Berlin erhalten. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Maria  Mueller-Bajohr 
 
Referat O 3 - Buergerservice 
Graurheindorfer Str. 198, 53117 Bonn 
e-mail: buergerservicebmi@bmi.bund.de 
 
 
 
 
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Fax 003045084982  
Gesendet: Mittwoch, 22. Juni 2005 13:44 
An: mxsFAX-ZentralePoststelle 
Betreff: 1 Seite(n) empfangen. (MID=72112) 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------- 
 Status: 1 Seite(n) empfangen. 
 Kennung : +49 30 45084982 
 MID: 72112 
Kommentar: 
Zwei gegenläufige Antworten und keine meiner Fragen konkret beantwortet. Die gemachten 
Aussagen sind allgemein und geben, außer ihrer deutlichen Unterschiede nichts her. Ein 
sogenannter Staat, welcher seine Staatsangehörigkeit nicht benennen kann oder will, das ist 
mehr als auffällig. Hier liegt offenkundig etwas schwerwiegendes im Argen. 


